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Schriftlicher Teil (Teil B 1.) Vorentwurf 

1. Bebauungsplan „PV-Anlage Steigäcker“ 

Gemeinde Balzheim, Gemarkung Unterbalzheim, Alb-Donau-Kreis 

 

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Schriftlichen Teil (Teil B 1). 
Der Geltungsbereich wird durch das entsprechende Planzeichen in der Planzeichnung (Teil A) be-
grenzt. Lageplan M 1:500 
 
Für die Festsetzungen zum Bebauungsplan gelten: 
 
- Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221). 
 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176). 

  
- Planzeichenverordnung (PlanZV) 
 in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802). 
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1. Festsetzungen zum Bebauungsplan (§ 9 BauGB und BauNVO) 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) BauGB und § 1 (2) BauNVO) 
 
1.1.1 SO Sondergebiet (SO 1, SO2) (§ 11 BauNVO) 

Zweckbestimmung „Freiflächenphotovoltaikanlage“  
 

Teilgebiet SO 1 
zulässig sind: 
- Photovoltaik-Module und Modultische mit erforderlichen Aufständerungen,  
- Insbesondere Gebäude für die technische Infrastruktur (Mittelspannungsschaltanlage, 

Trafostationen, Speicher, Wechselrichterstation mit Traforaum, Schalt-, Mess-, Filter- 
und Transformatoreinrichtungen), 

- Entwässerungsanlagen. 
 

Teilgebiet SO 2 
zulässig sind: 
- Photovoltaik-Module und Modultische mit erforderlichen Aufständerungen,  
- Entwässerungsanlagen. 
 
Da das Teilgebiet 2 innerhalb der „Überflutungsfläche bei HQ 100“ liegt sind die zur Er-
stellung der Photovoltaik -Module notwenigen Anlagen im Baugenehmigungsverfahren mit 
der Genehmigungsbehörde abzustimmen. 
 
Nicht zulässig sind: 
- Insbesondere Gebäude für die technische Infrastruktur (Mittelspannungsschaltanlage, 

Trafostationen, Speicher, Wechselrichterstation mit Traforaum, Schalt-, Mess-, Filter- 
und Transformatoreinrichtungen). 
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1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB i. V. m. § 16 - 21a BauNVO) 
Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Gebäudehöhe und die maximale Grundflä-
che hinreichend bestimmt. 

 
1.2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (1) 1 BauGB und §§ 16 (2) und 18 BauNVO) 
 Die Gebäudehöhe ist beschränkt. 
 
 Bei Gebäuden und baulichen Anlagen wird die Gebäudehöhe ab Erdgeschossrohfußbo-

denhöhe bis zur höchsten Stelle des Gebäudes bzw. der baulichen Anlagen gemessen. 
 
 Photovoltaik Modultische mit erforderlichen Aufständerungen  

Höhe Oberkante maximal 4,00 m 
 
Insbesondere Gebäude für die technische Infrastruktur (Mittelspannungsschaltanlage, 

Trafostationen, Speicher, Wechselrichterstation mit Traforaum, Schalt-, Mess-, Filter- und 

Transformatoreinrichtungen) 
 
Höhe Oberkante maximal 4,00 m 
 

1.2.2 Grundfläche (§§ 16 (2) und 19 BauNVO) 
- siehe Einschrieb in Planzeichnung -  

 
Die Berechnung der Grundfläche erfolgt nach § 19 BauNVO, wobei die nicht überbauten 
Grundstücksteile zwischen den Modulreihen auf die Grundfläche nicht angerechnet wer-
den. 

 
Die Grundfläche der baulichen Anlagen ist zusätzlich wie folgt geregelt: 
 
Insbesondere Gebäude für die technische Infrastruktur (Mittelspannungsschaltanlage, 

Trafostationen, Speicher, Wechselrichterstation mit Traforaum, Schalt-, Mess-, Filter- und 
Transformatoreinrichtungen) 
 
Zulässig sind Nebenanlagen mit einer Grundfläche von insgesamt max. 300,0 m². Je Ne-
benanlage darf die maximale Grundfläche 40,0 m² nicht überschreiten.  
 
 

1.3 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) 2 BauGB) 
 Die baulichen Anlagen zur Nutzung der Solarenergie und die notwendigen sonstigen 
 Gebäude sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.  
 
 
1.4 Leitungsrecht (§ 9 (1) 13, 21 BauGB) 
 - siehe Einschrieb in der Planzeichnung - 

Leitungsrecht zugunsten des Vorhabenträgers zur Führung oberirdischer Leitungen 
(Strom) zur Verbindung der Photovoltaikflächen östlich und westlich des Gießens. 
Bauliche Anlagen wie z.B. Masten dürfen innerhalb des Gewässerrandstreifens nicht er-
richtet werden. 

 
 
1.5 Grünflächen (§ 9 (1) 15 BauGB) 

 
Private Grünflächen 
Zweckbestimmung: Maßnahmenfläche/ Gewässerrandstreifen 
Die gekennzeichneten Flächen sind entsprechend der Maßnahmen M1 und M6 auszubil-
den und zu erhalten.  
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1.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 (§ 9 (1) 20 BauGB) 
  

Maßnahme 1 (M1): Entwicklung einer Saumvegetation 
Auf den im Bebauungsplan mit M1 gekennzeichneten Flächen wird eine Saumvegetation 
entwickelt. Die Ansaat im Bereich bestehender Ackerflächen erfolgt mit artenreichem, ge-
bietsheimischem Saatgut. Im 1. Jahr erfolgen zwei bis drei Schröpfschnitte mit einer 
Schnitthöhe von (5)-10 cm mit Abtransport des Mahdgutes. In den Folgejahren wird alter-
nierend je die Hälfte der Flächen zwischen Mitte Mai und Mitte Juni sowie die andere Hälfte 
zwischen Ende Juli und Mitte August gemäht. Das Mahdgut ist abzutransportieren. Sind die 
Standorte besonders wüchsig, so kann zusätzlich im zeitigen Frühjahr (März) die im Winter 
abgestorbene Biomasse abgemäht und abtransportiert werden. 
 
Innerhalb der Flächen ist die Anlage von max. 6 Zufahrten mit einer Breite von je max. 4 m 
zulässig. 

 
Maßnahme 2 (M2): Schutz und Wiederherstellung von Böden 
Der humose Oberboden ist vor Baubeginn im Bereich der geplanten Wege, Zufahrten, Stell-
plätze und den Betriebsgebäuden abzuschieben und getrennt in Bodenmieten zu lagern. 
Der humusfreie Erdaushub sollte abseits in Mieten zwischengelagert werden. Es darf keine 
Vermischung von Oberboden und Erdaushub (humusfreier Unterboden) erfolgen. Nach Be-
endigung der Bauarbeiten ist der Boden fachgerecht wiederherzustellen.  
Zur Vermeidung von schädlichen Bodenverdichtungen sind bodenschonende Baugeräte 
einzusetzen. Nicht zulässig sind Umlagerungen des Bodens bei sehr feuchten bis sehr nas-
sen Bodenverhältnissen (weiche bis zähflüssige Konsistenz) sowie Befahren/Bodenarbei-
ten bei nassen bis sehr nassen Bodenverhältnissen (breiige bis zähflüssige Konsistenz). 
Bei sehr feuchten Bodenverhältnissen (weiche Konsistenz) ist das Befahren/Arbeiten nur 
von Baggermatratzen oder Baustraßen aus zulässig. 
 
Maßnahme 3 (M3): Versickerung des Niederschlagswassers 
Das auf den Photovoltaik-Modultischen und den Betriebsgebäuden anfallende Nieder-
schlagswasser ist zu Verringerung des Wasserabflusses und zur Anreicherung des Grund-
wassers auf dem Grundstück über die bewachsene Bodenzone zur Versickerung zu brin-
gen. 
 
Maßnahme 4 (M4): Verwendung von wasserdurchlässigen Bodenbelägen 
Zur Minderung der Beeinträchtigungen durch Versiegelungen sind Zufahrten, Wege und 
Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen zu befestigen. Folgende Beläge stehen zur 
Auswahl: Schotterrasen, Rasenfugenpflaster mit breiten Fugen (mind. 3 cm), Rasengitter-
platten (Fugenanteil > 25%), Sickerfugenpflaster mit breiten Fugen (mind. 3 cm), Pflaster-
belag aus haufwerkporigen Betonsteinen oder Kiesbelag. Alternativ können die Wege als 
Graswege hergestellt werden. 

 
Maßnahme 5 (M5): Entwicklung von extensiv genutztem Grünland 
Im Bereich der Solarmodule ist durch Ansaat mit artenreichem, gebietsheimischem Saatgut 
extensives Grünland zu entwickeln. Es ist ein rotierendes Weidesystem mit zweimaliger 
Beweidung durchzuführen. Alternativ ist eine zweischürige Mahd mit Abräumen des Mahd-
gutes durchzuführen. Ein Mulchen der Fläche ist nicht zulässig. Der Einsatz von Düngemit-
teln, Herbiziden, Pestiziden sowie von umweltschädlichen Mitteln zur Pflege der Module 
und Aufständerungen ist zu unterlassen. Der erste Schnitt/die erste Beweidung erfolgt frü-
hestens zur Blüte der bestandsbildenden Gräser (ca. Mitte Juni). In den ersten Jahren kann 
zur Aushagerung der Fläche ein weiterer Schnitt/eine weitere Beweidung erfolgen. 
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Maßnahme 6 (M6): Extensive Pflege des Gewässerrandstreifens 
Innerhalb des Gewässerrandstreifens sind die bestehenden Gehölze zu erhalten und zu 
pflegen. Nachpflanzungen mit heimischen, standortgerechten Gehölzen sind zulässig. Die 
gehölzfreien Bereiche sind extensiv zu pflegen. In Bereichen, in denen sich Röhrichtbe-
stände entwickeln, ist keine Mahd vorgesehen. Die weiteren Bereiche sind einmal jährlich 
mit Abräumen des Mahdgutes zu mähen. Ein Mulchen der Fläche ist nicht zulässig. Auf-
kommende Gehölze außerhalb der Bereiche mit bestehenden Gehölzen sind regelmäßig 
zu entfernen. Der Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden und Pestiziden ist zu unterlassen.  

 
 
1.7 Gewässerrandstreifen (§ 9 (1) 16 BauGB i. V. m. § 29  WG und § 9 (6a) BauGB) 

- siehe Einschrieb im Lageplan - 
 

Entlang des Gewässers „Gießen“ ist ein 10,0 m breiter Gewässerrandstreifen von baulichen 
Anlagen jeglicher Art freizuhalten.  

 
 
1.8 Eintritt bestimmter Umstände (§ 9 (2) 2 BauGB) 
 Zulassungsvoraussetzung für die Errichtung des Vorhabens ist eine Rückbauverpflichtung 

einschließlich möglicher Sicherungsmittel sowie der Rekultivierung der Flächen für die Wie-
deraufnahme der landwirtschaftlichen Anschlussnutzung. 
 
 

1.9 Höhenlage des Geländes (§ 9 (3) BauGB) 
 Geländeveränderungen gegenüber dem gewachsenen Gelände müssen innerhalb der 

Grundstücksgrenzen abgeböscht werden (Böschungswinkel max. 1:2). 
 
 
1.10 Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 (3) BauGB) 
 Die Erdgeschossrohfußbodenhöhen der baulichen Anlagen sind so festzulegen, dass sich 

der Einschnitt und die Auffüllung im natürlichen Gelände ausgleichen. Längere bauliche 
Anlagen sind durch versetzte Fußbodenhöhen dem natürlichen Geländeverlauf anzupas-
sen. 

 Bezugspunkt: 
  
 Die Erdgeschossrohfußbodenhöhe bei Gebäuden und baulichen Anlagen muss mindes-

tens auf der Höhe von HQextrem  (522,00 m ü NN ) liegen. 
              Die Unterkante der PV Modultische muss immer oberhalb der Höhe von HQextrem  (522,00 

m ü NHN ) liegen. 
 
 

Da das Plangebiet innerhalb der „Überflutungsfläche bei HQ extrem“/ „Geschützten Bereich 
bei HQ100“ und teilweise in der „Überflutungsfläche bei HQ 100“ liegt, sind die Vorgaben 
zu hochwasserangepasstem Bauen zu beachten. Die EFH und der geplante Geländever-
lauf sind in den Eingabeplänen maßstäblich im Schnitt und in NHN-Höhen darzustellen.  
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2. Hinweise 
 

2.1 Bodenschutz und Erdaushub 
 Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes (BBodSchG 

vom 17.03.1998 und LBodSchAG vom 14.12.2004) wird verwiesen. Bodenversiegelungen 
sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. Die Grundsätze des sparsamen und schonen-
den Umgangs mit Boden sind zu beachten. Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu er-
halten, zu schützen und wieder zu verwenden. 

 Der im Zuge der Baumaßnahmen anfallende Erdaushub ist möglichst im Plangebiet zu ver-
werten. Sowohl die Geländeform als auch der Bodenaufbau sind im natürlichen Zustand zu 
erhalten. 

 
2.2 Denkmalschutz 
 Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-

funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-
hörde (Landesamt für Denkmalpflege, Tel. 07071/757-2429) oder der Gemeinde anzuzei-
gen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) 
oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind 
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu er-
halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde (Landesamt für Denkmalpflege, Tel. 
07071/757-2429) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Die Möglichkeit zu Fund-
bergung und Dokumentation ist einzuräumen. 

 Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Zur Sicherung 
und Dokumentation archäologischer Zeugnisse ist zumindest mit kurzfristigen Unterbre-
chungen des Bauablaufs zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis 
gesetzt werden. 

 
2.3 Altlasten 

Werden bei den Aushubarbeiten Verunreinigungen des Bodens festgestellt (z.B. Müllrück-
stände, Verfärbungen des Bodens, auffälliger Geruch o.ä.) ist das Alb-Donau-Kreis umge-
hend zu benachrichtigen. 

 
2.4 Landwirtschaft 

An das Plangebiet grenzen landwirtschaftliche Flächen. Bei deren Bewirtschaftung können 
sporadisch Gerüche, Staub, Lärm und Erschütterungen entstehen. Negative Auswirkungen 
auf die Solarmodule, die durch die landwirtschaftliche Produktion entstehen können sind 
vom Anlagebetreiber bzw. Rechtnachfolgern zu dulden. 

 
2.5  Hochwasserangepasstes Bauen 
 Das Plangebiet liegt überwiegend im HQextrem-Bereich und teilweise im HG 100 Bereich 

des Gewässers II. Ordnung Giessen. Innerhalb dieses Bereichs sollen bauliche Anlagen 
nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik errichtet werden, soweit eine solche Bauweise nach Art 
und Funktion der Anlage technisch möglich ist. 

 Die aktuellen Hochwassergefahrenkarten sind zu beachten.  
 Weitere Informationen zum Hochwasserangepassten Bauen sind unter www.hochwas-

serbw.de einzusehen. 
 
2.6 Kleintierdurchlässige Gestaltung der Einfriedungen 

Zur Aufrechterhaltung der Verbundfunktion sind die Zaunanlagen kleintierdurchlässig zu 
gestalten. Es dürfen nur Maschendrahtzäune oder Drahtgitterzäune verwendet werden, 
die eine Bodenfreiheit von mindestens 20 cm aufweisen. Um das Verletzungsrisiko für 
Tiere zu minimieren, sind scharfkantige Abschlüsse an der Unterseite der Einfriedung 
nicht zulässig. 

  

http://www.hochwasserbw.de/
http://www.hochwasserbw.de/


 „PV-Anlage Steigäcker“  Seite 6/8 
 1. Bebauungsplan  Schriftlicher Teil (Teil B) 18.12.2023 
 2. Örtliche Bauvorschriften  Vorentwurf 
 Gemeinde Balzheim, Gemarkung Unterbalzheim, Alb-Donau-Kreis 1-1593 

 

■   K Ü N S T E R      S T A D T P L A N U N G 

 

Schriftlicher Teil (Teil B 2.) Vorentwurf 

2. Örtliche Bauvorschriften „PV-Anlage Steigäcker“ 

Gemeinde Balzheim, Gemarkung Unterbalzheim, Alb-Donau-Kreis 

 
Die örtlichen Bauvorschriften bestehen aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Schriftlichen Teil 
(Teil B 2). Der Geltungsbereich wird durch das entsprechende Planzeichen in der Planzeichnung 
(Teil A) begrenzt. Lageplan M 1:500 
 
Für die Örtlichen Bauvorschriften gelten: 
 
- Landesbauordnung (LBO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2010 (GBl. S. 357, berichtigt S. 416), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2023 (GBl. S. 422). 

 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1. Photovoltaik-Modultische (§ 74 (1) 3 LBO) 
 Verwendet werden dürfen Solarmodule, die auf einem Modultisch mit einer Neigung zwi-

schen 15° und 25° befestigt werden. 
 
 
2.  Fassade (§ 74 (1) 1 LBO) 
 Die notwendigen Betriebsgebäude (Mittelspannungsschaltanlage, Trafostationen, Spei-

cher, Wechselrichterstation mit Traforaum, Schalt-, Mess-, Filter- und Transformatorein-
richtungen) sind in landschaftsgerechten Farbtönen zu erstellen, d.h. sie dürfen einen 
Remissionswert (Hellbezugswert) von 70 % nicht überschreiten. 

 
 
3. Stellplatzherstellung und Zufahrten (§ 74 (1) 3 LBO) 
 Zusätzlich erforderliche Stellplatzbereiche sind mit wasserdurchlässigen Materialien, wie 

Rasenpflaster, Pflaster mit breiten Rasenfugen, Schotterrasen, Schotter, wassergebunde-
nen Decken o. ä. zu befestigen.  

 
 
4.  Erdaushub (§ 74 (1) 3 LBO) 

Aufschüttungen und Abgrabungen sowie Erdarbeiten für Kabelverlegungen sind auf ein 
Mindestmaß zu begrenzen und müssen in den Bauvorlagen dargestellt werden. 

 
 
5. Einfriedigungen (§ 74 (1) 3 LBO) 
 Zur Einfriedung sind Maschendrahtzäune oder Drahtgitterzäune mit einer Bodenfreiheit 

von mindestens 20 cm zulässig. Scharfkantige Abschlüsse an der Unterkante der Einfrie-
dungen sind nicht zulässig. Die Farbe des Zauns muss grau oder dunkelgrün sein. 
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6. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 (3) 2 LBO) 
 Ordnungswidrig im Sinne des § 75 (3) 2 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ge-

gen folgende Örtliche Bauvorschriften verstößt:  
 

1. Photovoltaik-Modultische 
2.  Fassade 
3. Stellplatzherstellung und Zufahrten  
4.  Erdaushub  
5. Einfriedigungen 

 
 
 
 
 
 

Reutlingen, den 18.12.2023 Balzheim, den 18.12.2023  
 
 
 
 
 
 
 

Clemens Künster Maximilian Hartleitner 
Dipl.-Ing. Regierungsbaumeister Bürgermeister 
Freier Architekt + Stadtplaner SRL 
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Schriftlicher Teil (Teil B)  

1. Schriftlicher Teil „PV-Anlage Steigäcker“ 

2. Örtliche Bauvorschriften „PV-Anlage Steigäcker“ 

Gemeinde Balzheim, Gemarkung Unterbalzheim, Alb-Donau-Kreis 

 
  
Aufstellungsbeschluss 18.12.2023 

- Öffentliche Bekanntmachung  

- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) 
BauGB  

- Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen  
  Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB  

  
Entwurfsbeschluss  

- Öffentliche Bekanntmachung  

- Veröffentlichung des Entwurfs gem. § 3 (2) BauGB  

- Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 (2) BauGB  

  
Satzungsbeschluss 
- Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften   

 

 

 
Ausgefertigt: 

  
Balzheim, den 

 

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebau-
ungsplanes und der Örtlichen Bauvorschriften stimmen 
mit dem Satzungsbeschluss überein. Das Verfahren 
wurde ordnungsgemäß durchgeführt. 

  

  Bürgermeister 
    
Ortsübliche Bekanntmachung   

    
Damit wurde der Bebauungsplan und die Örtlichen 
Bauvorschriften rechtsverbindlich 

 
Balzheim, den 

  

   
 
 

  Bürgermeister 
 

 


